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Studierende/Studierender 

Prüferin/Prüfer sowie Tutorin/Tutor od. Beisitzerin/Beisitzer

Praktikum

Schriftliche Vorlage:

Die/der Studierende

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Einsatzanlass

Modul Modul 2.8  - Kriminaldienst

Zeitraum
Datum der 

Prüfung

Name, DGr: Vorname:

AVAktenvortrag (Modul 2.8)

Name: Vorname:

argumentiert klar und überzeugend.

Vorname:

Die / der Studierende hat die materielle und formelle Rechtmäßigkeit der Maßnamen beachtet.

. Bei einem unzulässigen Grundrechtseingriff wird der Aktenvortrag 

abgebrochen und mit nicht bestanden (5,0) bewertet.

drückt sich klar, verständlich und angemessen schriftlich aus.

Name, DGr:

Dienststelle

ja X nein

0 - 4

beherrscht die einschlägigen Fachbegriffe. 0 - 5

wendet geltendes Recht korrekt an.

0 - 3

0 - 5

PunkteMaßnahme/Aktivität

lässt einen strukturierten Aufbau erkennen 0 - 2

erreichter 

Punktwert

0 - 3

nutzt dienstliche Vorlagen bzw. Vordrucke und die notwendigen 

Vorgangsbearbeitungssysteme
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7.

8.

Präsentation

Die/der Studierende

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Summe der erreichten Punkte

0 - 6

unternimmt eine sachgerechte kriminalistische Analyse  des 

Sachverhalts.

0 - 3

0 - 4

0

unternimmt eine sachgerechte rechtliche Beurteilung  des 

Sachverhalts.

0 - 3drückt sich klar und verständlich mündlich aus.

0 - 3

0 - 5

trägt in freier Rede das Ergebnis flüssig vor.

0 - 3

analysiert und erkennt die wesentlichen Fakten des  

Sachverhalts und arbeitet diese erkennbar heraus.

gebraucht Fachsprache.

berücksichtigt kriminaltaktische Aspekte.

0 - 3

fertigt einen optisch ansprechenden und orthografisch 

weitestgehend korrekten Vorgang.

0 - 5

berücksichtigt kriminaltaktische Aspekte bei der Erstellung der 

weiteren Ermittlungskonzeptionen unter Beachtung der 

dienststellenspezifischen Rahmenbedingungen.

lässt im Vortrag einen strukturierten Aufbau erkennen. 0 - 3

max

60
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- nicht ausreichend (5,0)

- ausreichend (4,0)

- befriedigend (3,0)

- gut (2,0)

- sehr gut (1,0)

Rechtsbehelfsbelehrung:

87,0%

0,0%

63,0%

49,9%

63,1% 75,0%

0

75,1%

87,1%

Zusammenfassung

100,0%

0%

50,0%

nicht ausreichend (5,0)   nicht bestanden.

Der Aktenvortrag wurde mit der Note

Das entspricht einem Prozentwert von

Anzahl an Punkten, die durch die/den

Studierenden in der konkreten Einsatz-

situation gezeigt wurden:

Datum/Unterschrift: Studierende/Studierender

Datum/Unterschrift: Prüferin/Prüfer

 

 

 

Datum/Unterschrift: Tutorin/Tutor od. Beisitzerin/Beisitzer

Gegen diese Entscheidung/diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe/Zustellung 

schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, 

Haidekamp 73, 45886 Gelsenkirchen erhoben werden.

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem

De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@fhoev-nrw.de-mail.de. Darüber

hinaus kann der Widerspruch auch durch E-Mail erhoben werden, die mit einer qualifizierten elektronischen

Signatur zu versehen und an die elektronische Poststelle der Fachhochschule der öffentlichen Verwaltung

NRW zu übermitteln ist. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@fhoev.sec.nrw.de

Sollte die Widerspruchsfrist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so

würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet.
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